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Sprechen Sie uns an, 

wir beraten Sie gerne. 
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Telefon:  06252/9909-0 

Fax:  06252/9909-50 
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www.reibold-guthier.de 
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STEUERTIPP zu den: 

NEUEN GOBD`S 
erteilt Ihnen Andreas Guthier, 

Steuerberater 

 

 

 



Die neuen GoBD`s  

ab 2015 
 

 

Im November 2014 hat das Bundesfi-

nanzministerium seine "Grundsätze zur 

ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen 

und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff" (GoBD) veröf-

fentlicht. 

Die neuen Regeln sind ab dem Jahr 2015 

anzuwenden. 

 

Die neuen GoBD`s enthalten dabei neben 

den bisherigen Grundsätzen (Nachvoll-

ziehbarkeit, Vollständigkeit, zeitnahe Er-

fassung, Ordnung und Unveränderbarkeit 

und Richtigkeit) einige Verschärfungen 

und Konkretisierungen.  

 

Dabei beziehen sich die Änderungen nicht 

allein auf die eigentlichen Buchführungs-

systeme, sondern auch auf die Vor- und 

Nebensysteme. 

 

 

Nachfolgend verschaffen wir einen kleinen 

Überblick: 

 

Erfassung der unbaren Geschäftsvor-

fälle innerhalb von 10 Tagen 

 

Belege dürfen ab dem Zeitpunkt ihrer 

Erfassung nicht mehr verändert wer-

den. Dies gilt auch für Vor-und Ne-

bensysteme (z.B. Lohnabrechnung, 

Zeiterfassung) 

 

Bestimmte Formate (Office) und Auf-

bewahrungsformen (Dateisystem) er-

füllen ohne weitere Maßnahmen nicht 

die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen. 

 

Veränderung von Stammdaten mit 

Einfluss auf Buchungen oder IT-

gestützte Aufzeichnungen müssen 

protokolliert werden. 

 

Zu den aufzeichnungspflichtigen  

Inhalten bei einer Buchung gehört 

auch das EDV- Erfassungsdatum 

 

Im Unternehmen entstandene oder 

dort in digitaler Form eingegangene 

Daten/Belege sind zwingend in dem 

Format aufzubewahren, in dem sie 

eingegangen oder entstanden sind. Sie 

dürfen auch nicht vor Ablauf der Auf-

bewahrungsfrist gelöscht werden. 

 

Beispiel: Bei einer mittels Email 

übersendeten Rechnung, reicht es 

nicht aus, wenn nur der Anhang auf-

bewahrt oder ausgedruckt wird. 

Vielmehr muss hier die Email samt 

Anhang aufbewahrt werden. 

 

Bisher finden die neuen GoBD`s in der Pra-

xis, gerade bei kleinen Mittelständlern, 

noch wenig Beachtung bzw. wurden noch 

nicht wahrgenommen. 

 

Da aber fast alle Selbständigen betroffen 

sind, ist es ratsam, die kaufmännischen 

Prozesse zu überprüfen, um künftige Strei-

tigkeiten in Betriebsprüfungen zu vermei-

den. 

 

Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich.  
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